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Betreff: 
§ 71 a Abs. 2 GemO  Wertsicherung der Benützungsgebühren ab 01.01.2024 
 
 

Kundmachung des Bürgermeisters 
über die Wertsicherung von 
Benützungsgebühren 2024 

 
 
Gemäß § 71 a Abs. 2 der Stmk. Gemeindeordnung 1967  GemO, LGBl. Nr. 115/1967, 
in Verbindung mit § 5 der Kanalabgabenordnung, § 10 der Wassergebührenordnung 
und § 20 der Abfuhrordnung der Marktgemeinde Admont wird kundgemacht: 
 

Aufgrund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Austria über den 
Verbrauchpreisindex 2020 (VPI 2020) ändert sich die Höhe der Benützungsgebühren 
ab 01.01.2024 um 6,0 %.  
 

Dies bedeutet eine Änderung der Gebührenhöhe in den Fällen 
 

1.) der Kanalbenützungsgebühr gemäß § 4 der Kanalabgabenordnung der 
Marktgemeinde Admont lt. Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2023 

a) Grundgebühr von  auf  
b) variable Gebühr nach Fläche von  auf  
c) variable Gebühr nach Verbrauch vom  auf  
d) variable Gebühr nach Fläche (ohne WZ) von  auf  
e) variable Gebühre pro Nächtigung von auf  

 

2.) der Wasserverbrauchsgebühr gemäß § 9 der Wassergebührenordnung der 
Marktgemeinde Admont lt. Gemeinderatsbeschluss vom 15.09.2021  

a) Grundgebühr von  auf  
b) pro m3 Wasserverbrauch von  auf  
c) pro m3 Wasserverbrauch bei Stallgebäuden von  auf  

 

3.) der Wasserzählergebühr gem. § 8 der Wassergebührenordnung der 
Marktgemeinde Admont lt. Gemeinderatsbeschluss vom 15.09.2021 

a) Wasserzähler 3 m3 von  auf  
b) Wasserzähler 7 m3 von  auf  
c) Wasserzähler > 7 m3 von  auf  
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4.) der Abfallgebühr gemäß §§ 15 und 16 der Abfuhrordnung der Marktgemeinde 
Admont lt. Gemeinderatsbeschluss vom 24.02.2021 

a) Grundgebühr pro Haushalt, Zweit- oder Ferienwohnsitz bzw. Betrieb oder 
Einrichtung von  auf  

b) variable Gebühr 120 lt. Kunststoffgefäß (Restmüll) von 3,97 auf 4,21 
c) variable Gebühr 240 lt. Kunststoffgefäß (Restmüll) von 7,92 auf 8,40 
d) variable Gebühr 770 lt. Container (Restmüll) von 25,42 auf 26,95 
e) variable Gebühr 1.100 lt. Container (Restmüll) von 36,31 auf 38,49 
f) Gebühr für einen Abfallsammelsack von 3,32 auf 3,52 
g) variable Gebühr 120 lt. Kunststoffgefäß (Biomüll) von 2,26 auf 2,40 
h) variable Gebühr 240 lt. Kunststoffgefäß (Biomüll) von 3,19 auf 3,38 

 
Die Änderung dieser Gebühren wird mit 01. Jänner 2024 wirksam. 
 
 
Der Bürgermeister 
Christian Haider 
 
 
Amtstafel, Rathaus Admont 
Kundgemacht am: 15.12.2023 
Abgenommen am: 29.12.2023 
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